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Der Aufbau der türkischen Stadt. 
Erläutert am  Beispiel von Brussa.

Von Arch. B. D. A. Karl Christ.
i e  S t ä d t e  d e s  I s l a m i s c h
ei der B edeutung  dieser Bau
denkm äler m üßte m an nun nach 
unseren  B egriffen auch eine 
A usstrah lung  der in ihnen w ir
ken d en  K räfte  und  Spannungen 
im S tad tg rund riß  erkennen. Diese 
A usw irkung einer m onum ental 
g erich te ten  Baugesinnung ist 
jedoch n irgends zu finden. Auch 
in den  m eisten  anderen  bekann

ten Städten des islam ischen M achtbereiches dürfte  m an 
vergeblich nach einer d era rtig en  F olgerung  suchen. 
Die den Osmanen d er dam aligen  Zeit vorbildliche S tad t

Berlin-Charlottenburg.
O s t e n s .  (Schluß aus Nr. 11).

S tadtanlagen, 1924. W enn m an sich k lar m acht, daß 
von den herrlichen E inzelbauten dieser vielgerühm ten 
S tad t n icht ein einziger in einer inneren Beziehung 
zum S tad tganzen  steht, daß n ich t einmal die ungeheure 
W ucht der H agia Sophia irgendw ie eine solche Aus- 
A usw irkung findet, so w ird  es vielleicht eher erk lär
lich, daß die w eniger bedeutenden S täd te im Osten 
keinerlei B augedanken grundlegender A rt bergen. Bag
dad und Mossul zeigen denselben Mangel einer B au
idee, sofern w ir berech tig t sind, den Baum eistern jener 
Zeiten dies als einen Mangel anzurechnen.

So wie die großen Moscheen ohne Beziehung in 
stad tbaulicher H insicht dastehen, so haben natürlich

L ö r c h e r , 
e n

A bb. 12. B ild  e in er  T ürbe (G rabm al).

K onstantinopel gab  keinerlei V orbild, sie h a t ein 
solches bis au f den heu tigen  T ag  n icht. K o n stan 
tinopel is t eine w illkürlich von  den oström ischen 
K aisern aufgebaute S tad t, der stad tb au k ü n stle risch e  
G esichtspunkte bei ihrer E n tw ick lung  feh lten ; siehe 
auch E berso lt-P aris 1910 und von G erkan, G riechische

auch die Medressehen und die Bäderbauten keinerlei 
städtebauliche Bindungen erfahren.

Um einem viel verb reite ten  Irrtum  zu begegnen, 
sei auch hier bem erkt, daß die erw ähnten K uppel
bau ten  keinesw egs große G ebäude nach unserer Auf 
fassung darste llen ; sie 'sind  kleine, bescheidene, m eist
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A bb. 13. T ürbe in  M uradie. A bb. 14. T ü rb en  in  M uradie.

nur sta rk  in die Breite en t
w ickelte Anlagen, selbst
verständlich ausgenom m en 
die großen Moscheen Stam- 
buls oder Adrianopels u. 
e. A. Ihre W irkung im 
Stadtganzen ist eine große, 
monumentale, aber das ist 
eine Folge des V erhält
nisses zu ihrer kleinen, 
zierlichen Umgebung, ist 
die Folge der glücklich 
gelösten M aßstabfrage, die 
meinetwegen auch nur in
stinktiv  erfolgt sein kann, 
was nichts am Ergebnis 
ändert. In Brussa sind 
diese V erhältnisse beson
ders deutlich zu erkennen.

Sam ara aus dem IX.
Jahrhundert erlaubt nach 
dem Stadtgrundriß  die 
Annahme, daß dort ach
siale W irkungen ange
streb t worden sind. Isfa- 
han aus dem XVI. Jahrh . 
w ar planmäßig angelegt, 
allerdings stand dieser Zeit 
auch bereits die s täd te
bauliche Schulung der I ta 
liener zur Verfügung, 
wenn nicht gar solche am 
E ntw urf der S tad t betei
ligt waren, obgleich der 
architektonische Aufbau 
ganz persisch ist. P ietro 
della Vale erw ähnt den H auptplatz Isfahans, den 
Meidan-i-Schah (1614).

Offen bliebe natürlich auch die Annahme, daß 
in Brussa irgendwelche Beziehungen stad tbaukünst
lerischer Art, den vielen Bränden und endlosen Zer-

stö rungen  zum Opfer ge
fallen sind. Ich bin jedoch 
der M einung, daß sich die 
E m pfindung für das Räum
liche in S traße und Platz 
bei den B ekennern zum 
Islam , infolge ihrer anders 
g erich te ten  kultischen und 
ku ltu re llen  Anschauungen, 
ih rer gänzlich anderen 
S itten  und  Gebräuche, 
auch anders entwickeln 
m ußte. Die gesellschaft
liche E in rich tung  der Mo
ham m edaner ist der Straße 
abgew and t, verw eist den 
R aum begriff auf den Mo
scheehof, auf den Hof der 
M edresseh. D as Leben der 
F rau en  spie lt sich im 
H ause ab  oder im Garten, 
hier einfach der erweiterte 
W ohnraum , das Erscheinen 
der F ra u  auf der Straße 
is t n u r ein flüchtiges, ver
hülltes, ihr gänzlich ab
gew andtes.

F inden  w ir in einer 
S tad t einm al einen bewußt 
erscheinenden städ tebau
lichen E ingriff, so is t dies 
im m er eine T a t  der letzten 
Jah rzeh n te , der dann mit 
b ru ta le r E nerg ie in ge
rad e r Linie, m ehr mili
tä risch  und  technisch als 

städ tebaulich , über alle H indernisse hinw eg durch
geführt ist. V ergleiche die gerade N ord-Süd-Strecke 
im G rundriß von B russa (Abb. 3 in Nr. 11), auch die 
zw eite südöstlich verlaufende G erade.

Selbst die R ich tung  der Moschee nach  Mekka,

Abb. 15. D jam i Murad II vom  G arten .
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A bb. 16. B runnen vor der M uradie.

\

A bb. 17. D ja m i M urad II (V ord eran sich t). 

Der Aufbau der türkischen Stadt.
E r l ä u t e r t  a m  B e i s p i e l  v o n  B r u s s a .

12. J u n i 1926.
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die alle K ultbauten  restlos beherrschende Idee, hat, im 
S tadtplan keinerlei A usdruck gefunden. Alles dies 
beweist, daß unsere bew ußt planende S tad tbaukunst 
im Orient keinen bleibenden E i n g a n g  gefunden hat. 
Dem Nomaden, und der Orientale ist in ungezählten 
Dingen bis auf den heutigen Tag Nomade geblieben ist 
die planmäßige S tadtgrundlage innerlich fremd, er hat 
kein Verhältnis zu ihr, er handelt mehr augenblick
lich, seine häusliche E inrichtung ist w eniger aut 
dauernde Seßhaftigkeit als auf bequemen W echsel des 
S tandortes eingerichtet. Rein äußerlich betrach te t 
wird das Nom adenhafte noch heute durch das Fehlen 
jeglicher Möbel dokum entiert.

W enn man nun als die planm äßig entstandene 
S tad t diejenige bezeichnet, die nach bew ußten, auf 
lange Zeit richtunggebenden Gesetzen en tstanden  ist, 
das rein R epräsentative sei außer B etracht gelassen, 
so machen alle S tädte des Orients fast ohne Aus-

K ultur. N irgends s töß t m an so oft und so greifbar 
k la r auf den W irrw arr, der in so vielen Köpfen über 
diese beiden Begriffe besteh t, n irgends w ird einem so 
oft en tgegnet wie d o rt im Osten, daß der Orientale 
eben keine K u ltu r habe und  w ir sie ihm nun endlich 
bringen m üßten ; daß  die sogen. In tellektuellen  der 
dortigen V ölkerschaften  Zivilisation m it K ultur erst 
recht verw echseln, is t w eiter n ich t verw underlich.

Die V orgänge im nahen  O rient beweisen aufs 
neue, daß Zivilisation n ich t allzuschw er übernommen 
werden kann , sobald der W ille dazu vorhanden ist. 
Telephonieren kann  jeder Mensch lernen, wenn das 
Ding zur B enutzung da ist, und H ören am Radio 
bedingt noch keine K ultu r, das Alles h a t m it der 
inneren E instellung des M enschen zu diesen Dingen 
noch nichts zu tun. Es hande lt sich hier nicht um 
äußere F ingerfertigkeiten , es geh t um die W eltan
schauung zweier verschiedener K ulturen , um die inner-

Abb. 18. B ild  e in er  S tra ß en eck e .

nähme den Eindruck der gewachsenen S tadt. Alle 
Unregelmäßigkeit ist d a m i t  zu erklären, diese Gassen 
sind rein den Bedürfnissen der Anwohner entsprechend 
entstanden, all’ die engen Sackgassen befriedigen das 
W ohnbedürfnis und den W unsch nach A bgeschlossen
heit, gegen Frem de — und auch gegen den lieben 
Nachbar. Die Stellung der F rau, im gesellschaftlichen 
Leben der Mohammedanerin, findet auch w ieder einen 
bestimmenden A usdruck im Stadtbau.

Die geldwirtschaftliche E ntw icklung des A bend
landes hat in den Orient erst spät E ingang gefunden, 
ja wird eigentlich erst heute übernomm en. Die Technik 
fängt erst heute an, do rt Gemeingut zu w erden, n a tü r
lich immer abgesehen von einzelnen K üstenstäd ten , 
die infolge ihrer Handelsbeziehungen und ihrer V er
m ittlertä tigkeit als Ü bergangsort angesehen werden 
müssen. W as viele B eurteiler des nahen Orients als 
ein gewisses Unvermögen technischen Dingen gegen
über bezeichnen zu müssen glaubten, ist eine V er
kennung der tieferen Ursachen, zugleich aber auch 
letzten Endes die Verwechslung von Zivilisation m it

liehe W ertung  der Dinge d ieser W elt überhaupt, Das 
C hristentum  Roms h a t uns andere W ege geführt als 
ihn Mohammed seinen Jü n g e rn  vorzeichnete. Es ist 
hier n ich t der Ort, all diesen F rag en  w eiter naclizu- 
gelien, H inweise m üssen genügen.

Unsere E n tw ick lung  h a t uns den entwurzelten, 
heim atlosen P ro le ta rie r geb rach t, das deutlichste 
Zeichen unserer erreich ten  Z ivilisation; den Bewohner 
der M ietskaserne, den unzufriedenen  Feind aller 
unserer E inrich tungen . Diese Z ustände, vor allem im 
G eistigen gesehen, k en n t der O rient nicht, darin  sind 
auch m it anderen  D ingen zusam m en die Gründe zu 
erkennen, w arum  die islam ischen V ölker bis heute 
dem Bolschewismus n ich t verfallen  sind und  n ich t ver
fallen konnten. Die V ersch iedenheit der W eltan
schauung, der geistigen  E inste llung  zum Daseinsw ert 
alles m enschlichen T uns und  des m enschlichen Anteils 
am Besitz der m aterie llen  G üter d ieser E rde, haben 
auch in der S tad tb au k u n st des O rients ihren  A usdruck 
gefunden. Die M ietskaserne, deren  E rfinder leider nur 
'/10 und n ich t c/io der Bodenfläche verbauen  konnten,
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A bb. 19. D jam i Murad II.

A bb. 20. E m ir S u ltan .

denen die verb le ibenden  kärg lichen  3/io leider v e r
lorenen, w ertlosen  R aum  bedeuten , w eil sie n ich t in 
zinsbringenden W ohnraum  u m gew erte t w erden können, 
also n ich t zu kap ita lisie ren  sind, sondern  nur der 
L ichtzufuhr d ienen, is t dem  O rient e rsp a rt geblieben. 
P era-G alata  m it vielen B espielen einer V erbauung von 
“/10 is t n ich t O rient, das is t L evante.

D as Problem  des T ran sp o rts  is t im O rient ein

w esentlich verschiedenes im Vergleich zu den V erhält
nissen Europas. F as t alle Bewegung von L asten  und 
G ütern innerhalb einer S tad t erfo lg t auf dem R ücken 
des T rag tieres, das zuweilen auch durch den Menschen 
ersetzt wird. L etzterer V organg w ird  in der K arik a tu r 
K onstantinopels dem Frem den als besonders ch a rak 
teristisch  vor Augen geführt. D er tägliche B etrieb 
gerade in Pera-G alata, der doch so m odernen E uropäer-
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stadt führt die unglaublichsten Vorgänge auch heute 
noch stündlich vor Augen. Auf dem Rucken eines 
Ham als (Lastträgers), dieser unbändig starken  ra 
tiere, w andert ein Klavier, ein vollständiges Bett, d a r
auf noch unzählige K leinigkeiten einer Zimmerein
richtung, auch ein K anarienvogel die Straßen entlang 
und die steilen T reppenstraßen hinauf. Dadurcn 
konnten natürlich auch die Straßen ganz anders ge
führt werden, konnten diese ganz andere Steigungs
verhältnisse erhalten. Auch die Breiten der W ege 
unterlagen dam it wesentlich anderen Bedingungen. 
Dazu kommen wieder die klim atischen E igenarten, die 
den Schatten enger Gassen erw ünscht erscheinen 
lassen. Nun wird uns die orientalische S tad t ver
ständlicher und erscheint uns weniger rückständig. 
Daß nunmehr in den H auptstraßenzügen grundlegende 
Veränderungen vorgenommen w erden müssen, nach
dem das Auto seinen Siegeszug über die W elt an 
getreten  hat, versteht sich von selbst. Der nahe Orient 
hat seinen Willen dazu kundgetan, all diese Dinge zu 
übernehmen und ist dabei, auch im S tadtbau die 
Folgerungen zu ziehen.

Handel und W andel führte im M ittelalter zur An
lage der M arktplätze, erst in Form  von der Bebauung 
freigelassener Flächen, in der Entw icklung zu den 
Kunstschöpfungen m ittelalterlicher S tadtbaukunst. Im 
Orient erfüllte diesen selben Zweck der H an oder die 
K araw anserai; allerdings dienten diese A nlagen noch 
daneben dem Schutzbedürfnis des Reisenden vor 
räuberischen Überfällen. W ie unsere M arktplätze zu 
künstlerischer, repräsentativer G estaltung Anlaß 
wurden, so wurde der Hof des H ans und der 
K araw anserai zum großen A rchitekturraum . S tärkste  
Auswirkung dieser gleichartigen Bedürfnisse in gänz
lich verschiedener Umwelt ist der Bazar, jener Bau
komplex, mehr oder weniger groß, m ehr oder weniger 
kunstvoll gestaltet, aller orientalischen S tädte, aber 
rein aus den Sitten und Bedürfnissen der orientalischen 
W elt entstanden. Lage und Einfügung des B azars in 
den Stadtplan kann nicht als planm äßig angesehen 
werden, obgleich die Bazare selbst nach einem Schema, 
m eist in rechteckiger U nterteilung, geom etrisch auf
gebaut sind. Zugänge und Tore zum Bazar liegen oft 
wie zufällig, ohne rechte V orbereitung auf die doch 
immerhin recht bedeutende S tätte. Die für den Bazar 
vorbildlichen A nlagen persischer und arabischer S tädte 
sind überall maßgebend geblieben, und nur, je nach der 
Größe und Bedeutung der S tadt, auch wohl den v er
fügbaren Mitteln entsprechend, abgew andelt und aus
gebaut werden.

Der H an an sich is t ein regelm äßiger Bau, aber 
in der Stellung im S tadtgrundriß selten anders als zu
fällig angeordnet, nur den eigenen V orteil beachtend. 
Sehr oft stellt ein solcher H an eine eigene W elt für 
sich dar, m it eigener kleiner Moschee, wie z.B . der 
Ipekhan (Seidenhan) in Brussa. Bei der K araw anserai, 
die einsam an den H andelsstraßen des Irak  steht, ist 
dies nach Reuther fast die Regel, jedoch finde ich 
dies dort weniger auffallend als beim Ipekhan inm itten 
der Stadt. Der Vergleich m it unseren Hotels, die doch 
auch nicht besonders bem erkbar im S tadtgrundriß  
hervortreten, w ürde m. E. nicht stimmen. Der H an 
war doch noch etwas anderes, neben dem H otel w ar 
er zugleich W arenbörse. Der Ipekhan ist heute noch 
Seidenbörse, der Tußhan, Salzhan, w ar zugleich die 
Salzfaktorei. Diese bedeutende Funktion, die den Hans 
zufällt, hätte  in E uropa zur besonderen Hervorhebung, 
der auch in ihrer Baum asse immerhin sehr bedeutenden ' 
oft sogar monumentalen Baukörper im S tadtplan  
geführt.

Von V erkehrsplätzen, im verkehrstechnischen 
Sinne genommen, w ußte das M ittelalter w enig oder 
nichts, wenngleich dam it n icht etw a gesagt werden 
soll, daß der V erkehr nicht beachtet w urde und etw a 
im Stadtplan keinen A usdruck gefunden hätte. Der 
Orientale hatte  bislang kein Bedürfnis dafür. Der 
Meidan-i-Schah in Isfahan w ar V ersam m lungsort und

Vorraum  der Moschee für die G ebetsübungen großer 
Massen; der A t M eidan (Pferdeplatz) in K onstantinopel 
ist ein Überbleibsel der ehem aligen Rennbahn.

Die Zeit der Seldschuckenherrschaft, m it ihren 
großen, festen Burgen auf dem  höchsten Hügel 
der S tad t, von oft gew altigen Abm essungen, z.B . in 
Angora, K u tach ia  u. a. 0 . is t wohl kunstgeschichtlich 
in der türk ischen  A rch itek tu r von E influß gewesen, in 
der S tadtbildung selbst kom m t auch ihren Bauwerken 
kein bestim m endes M oment zu. E in durchgehendes 
Merkmal der k leinasiatischen  S tad t ist, die Anlehnung 
an einen B erghang —- auch in ganz Mazedonien zu 
beobachten —  ein E rgebnis k lim atischer Notw endig
keiten, den W ohnsitz aus den fiebergefährlichen 
N iederungen an den höher gelegenen Berghang zu 
legen. Das Schutzbedürfnis h a t ein W eiteres dazu bei
getragen, diese A rt der A nsiedlung zu wiederholen. 
Hierin dürfte  die oben erw ähnte B urg immerhin einen 
gewissen A usdruck gefunden haben. Die um die Burg 
gelagerten  S täd te  erw ecken den E indruck des im 
Schutz der Burg en tstandenen  Zeltlagers.

Von einer Scheidung in W ohn- und Verkehrs
straßen  kann  natürlich  n ich t ohne w eiteres gesprochen 
werden, immerhin ist eine solche T rennung sehr wohl 
zu bem erken, w enn auch m ehr d e m  Sinne nach, daß 
diese Teilung auf die Zusam m enziehung der Hand
w erker und V erkäufer in einzelnen S traßen bezogen 
w erden muß. Von V erkeh rsstraßen  in unserem Sinn 
zu sprechen, w ürde ein falsches Bild ergeben.

Diese G eschäftsstraßen, oder auch Geschäfts
viertel, schließen sich m eist an  den Bazar an, stellen 
also eine E rgänzung  dar. H andw erker neben Hand
w erker, die g le ichartigen  K onkurren ten  immer in einer 
Gasse beieinander, sitzen sie in ih ren  kleinen Buden, 
gegen die S traße zu offen, den Boden um  einige Stufen 
erhöht, und halten  ihre W aren  zum V erkauf, daneben 
im selben Raum  die A rb e itss tä tte  zeigend. Sehr oft 
sind diese S traßen  m it einem g rünen  Blätterdach der 
von H aus zu H aus gezogenen W einreben überspannt. 
Mit all ihren bunten  L äden, B ew ohnern und Be
suchern gehören sie zu den farb igsten  Bildern der 
orientalischen S tad t. Als W ohnstraßen  wären dann 
die engen, schm alen S traßen  und  Sackgassen zu be
zeichnen, deren E n tstehung  aus Bedürfnis und Sitte 
bereits früher zu k lären  v ersu ch t w urde. Nebenbei 
bem erkt k en n t m an die U nterscheidung zwischen 
S traße und Gasse auch sprachlich sehr wohl; die 
S traße ist die D jade, die G asse w ird m it Sokak 
bezeichnet.

In Yeschil B russa haben w ir es m it der Stadtform 
einer K ultu r zu tun , die m it dem  S täd tebau  einer 
m aterialistischen W eltanschauung m it der Mietkaserne 
als A usdrucksform  noch nichts gem ein hat. Das viele 
Grün ist mir der A usdruck  des innigen Zusammen
hanges ihrer Bew ohner m it der N atur. N icht etwa 
das feinere Gefühl für deko ra tive  W irkungen  läß t den 
einfachsten G em üseladen des O rientalen zum farbigen 
Bild w erden, auch n ich t der oft z itierte  gerissene 
K aufm ann spekuliert hier lediglich m it der Schönheit 
seiner W are, sondern  die ihm noch innewohnende 
Freude an seinem  Tun, am  eigenen K önnen, an  der 
Schönheit der Gaben dieser M utter E rde  findet hier 
eine sprechende O ffenbarung. N atürlich  denk t er an 
den Zustrom  der K äufer und  an  den zu erw artenden 
Gewinn, aber die G ründe solchen T uns? —  warum 
sehen w ir derartiges im geschäfts tüch tigen  Europa 
nicht? oder wenn —  w arum  is t’s uns ein besonderes 
Ereignis? Die le tzten  G ründe solchen menschlichen 
Tuns übersehen, w ürde heißen bereits restlos im 
M aterialism us versunken  zu sein. N icht hohe Bildung 
schafft solches, die F reude  an der A rbeit, das m it der 
A rbeit leben und m it ih r V erbundensein  schafft solche 
Dinge aus sich selbst. Insofern  is t auch von der 
StAdt des O rients etw as zu lernen, und  w enn es auch 
nur die A nregung zur Ü berprüfung unserer S tellung
nahme zum W ert der D inge d ieser E rde w äre, so 
hä tte  sie uns schon etw as gegeben. —
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Richtlinien zu einem Städtebaugesetz. 
Aus dem Gutachten der A kadem ie des Bauw esens

o r b e m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  
In Nr. 95 vom 28. Nov. 1925, Beilage „Stadt 
und Siedlung“ brachten wir aus der Feder 
von Professor A. G e ß n e r ,  Berlin-Char- 
lottenburg, Erläuterungen zu dem Entwurf 
eines Gesetzes zur Stadt- und Landesplanung, 

den dieser im Aufträge eines Ausschusses des B. D. A. auf 
gestellt hatte. Nunmehr liegt über diesen Entwurf ein 
Gutachten der Akademie des Bauwesens vor, dessen Ein
leitung im wesentlichen sich ziemlich mit der von uns 
schon veröffentlichten des Entwurfes deckt. Wir geben 
heute nur den Ersten Teil als allgemein interessant wieder 
und behalten uns vor, zu einem späteren Zeitpunkt auch 
auf den Zweiten Teil, Besonderes, noch zurückzukommen:

E r s t e r  T e i l :  A l l g e m e i n e s .
I n h a l t .

Pflichten der Gemeinde und der Polizeibehörde. Plan
regelung: Flächenplan, Bebauungsplan, Fluchtlinienplan. 
Bauregelung: Ortssatzungen, Bauordnung.

Gemeindliche und polizeiliche Rechte: Baulasten, Ent
eignung, Grenzberichtigung, Zwangstausch, Umlegung, 
Anliegerbeiträge.

Aufsicht: Aufsichts- und Einspruchsrecht, Planzwang, 
Gemeinschaftspläne, Beschwerden.

A. P f l i c h t e n  d e r  G e m e i n d e  u n d  d e r  
P o l i z e i b e h ö r d e .

1. Die Gemeinde- und Polizeibehörde sind, jede inner
halb ihrer Zuständigkeit, bei Bedarf verpflichtet, die Plan- 
und Bauregelung für das Gemeindegebiet vorzunehmen.

2. Zur Plan- und Bauregelung sollen anerkannte Fach
leute herangezogen werden.

3. Erstreckt sich der Bedarf zur Plan- und Bauregelung 
über mehrere Gemeindegebiete, so ist sie gemeinsam vor
zunehmen.

4. Die Planregelung umfaßt: Flächenpläne, Bebauungs
pläne (mit den Baustufen) und Fluchtlinienpläne.

5. Flächenpläne können Teile des Gemeindegebietes, 
das ganze Gemeindegebiet oder Gebiete bzw. Teilgebiete 
mehrerer Gemeinden umfassen. Durch die Pläne können 
festgesetzt werden:

Wohnflächen (Wohngebiete aller Art);
Landflächen (Land- und Forstwirtschaft);
Werkflächen (Industrie und Bergbau);
Verkehrsflächen und Verkehrsbänder (zum Anbau be

stimmte Hauptverkehrsstraßen, nicht dem Anbau 
dienende Kraftwagenstraßen. W asserverkehrsan
lagen, Eisenbahnen und Kleinbahnen, Flughäfen);

Erholungsflächen (Kleingärten. Park- und Gartenan
lagen, Sportplätze, W asserflächen usw.);

Friedhöfe.
6. Unter Hinzuziehung von Fachleuten hat die Ge

meinde durch übereinstimmenden Beschluß der Verwaltung 
und der Vertretung das Verhältnis der einzelnen Flächen 
untereinander und ihre Verteilung auf das Gemeindegebiet 
festzustellen. Hierbei sind die Ernährungs- und Wohn- 
bedürfnisse, die voraussichtliche werkschaftliche Entwick
lung, die Verkehrs- und gesundheitlichen Bedürfnisse zu 
berücksichtigen.

7. Der Festlegung eines Flächenplanes hat die Be
ratung mit den zuständigen Behörden und Vertretungen 
vorauszugehen.

8. Eine andere Nutzung der Flächen, als die im 
Flächenplan bestimmte, ist ohne Abänderungsbeschluß 
unzulässig.

9. Der Bebauungsplan soll in wirtschaftlicher, tech
nischer und künstlerischer Hinsicht eine weitere Bear
beitung des Flächenplanes sein; er stellt gewissermaßen 
eine Erweiterung des Flächenplanes in räumlicher Hinsicht 
dar. Er setzt die Abgrenzung der Flächen in sinnvoller 
Beziehung zueinander, setzt unter Mitwirkung der Polizei
behörde die Baustufen fest, teilt die einzelnen Flächen 
nach räumlichen Gedanken auf und schafft den eigent
lichen Ortsorganismus.

Zu dieser kulturell bedeutungsvollen Arbeit soll die 
Gemeinde gehalten sein, nur anerkannte Fachleute heran
zuziehen.

10. Der Bebauungsplan kann auch für Teilgebiete auf
gestellt werden, wenn die Richtlinien zu einem Gesamt
organismus gewahrt bleiben; er kann auch für mehrere 
Gemeindegebiete zusammen aufgestellt werden.

11. Eine andere Anordnung von Straßen, Plätzen und 
öffentlichen Anlagen, Baustufen usw., als die im Be-
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zum  Entwurf eines Städtebaugesetzes.
bauungsplan bestimmte, ist ohne Abänderungsbeschluß 
unzulässig.

12. Der Fluchtlinienplan setzt auf Grund des Be
bauungsplanes die Grenzen der Verkehrsflächen den 
anderen Flächen gegenüber fest. Er kann auch Erholungs 
flächen anderen Flächen gegenüber abgrenzen, schließlich 
setzt er auch innerhalb von Land-, Wohn-, Werk- und 
Erholungsflächen die Grenzen zu den Verkehrsflächen 
geringerer Bedeutung fest.

13. Eine andere Anordnung von Straßen, Plätzen und 
anderen öffentlichen Anlagen, als die im Fluchtlinienplan 
bestimmte, ist ohne Abänderungsbeschluß unzulässig.

14. Dieser Plan muß von dem Verfertiger des Be
bauungsplanes unter Hinzuziehung eines Landmessers auf
gestellt werden. Er enthält auch die eigentlichen Bau
fluchten und kann auch für Teilgebiete festgelegt werden, 
was sogar die Regel bilden wird.

15. Die Bauregelung umfaßt Ortssatzungen und Bau
ordnung.

16. Die von der Gemeinde zu erlassenden Ortssatzungen 
haben zu enthalten:

Die Festlegung, Ergänzung, Änderung und Aufhebung 
der Pläne;

die Regelung der Benutzungsart der Flächen, ins
besondere die bauliche Ausnutzungsart, die dies
bezüglichen Beschränkungen bei den Land-, Er
holungs- und Verkehrsflächen; 

die Auslegungs-, Benachrichtigungs-, Einspruchs- und 
F estlegungsfristen; 

die Bauverbot- und Bausperrenregelung; 
die Bestimmungen zum Schutze von Heimat und histo

rischem Denkmal; 
die Bestimmungen über Baumschutz aus Gründen der 

Volksgesundheit und Stadtschönheit; 
die Bestimmungen gegen Verunstaltung und über

triebene Reklame; 
die Sicherungsbestimmungen zur Plandurchführung.

17. Die Ortssatzungen sind nach Aufstellung des 
Flächenplanes, die Bauvorschriften nach Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erlassen.

18. Die von der Polizeibehörde zu schaffenden Bau 
Ordnungen beziehen sich auf das geschäftliche Verfahren, 
hochbautechnische Anordnungen, technischen Ausbau, Be
nutzbarkeit der Räume, Bauausnahmen (Dispense).
B. G e m e i n d l i c h e  u n d  p o l i z e i l i c h e  R e c h t e .

19. Zur Durchführung der Flächen-, Bebauungs- und 
Fluchtlinienpläne haben die Gemeinden das Recht:

Baulastenbücher einzurichten;
Enteignungen, Grenzberichtigungen, Zwangstausche 

und Umlegungen vorzunehmen; 
schließlich Anliegerbeiträge zu erheben.

20. Baulasten sind Beschränkungen oder Vergünsti
gungen der Baufreiheit über das Maß der gesetzlichen 
Bestimmungen hinaus und können zur Sicherung des all
gemeinen Wohles in ganz besonderen Fällen einem Grund
stücksbesitzer auferlegt oder gewährt werden. Ihre Ein
tragung in ein besonderes Baulastenbuch bezweckt ein 
erleichtertes und gesicherteres Verfahren. Unter Um
ständen ist dem Grundstücksbesitzer Entschädigung zu 
leisten. Auch kann der Vorbehalt des Widerrufes bei Bau
dispensen in das Baulastenbuch eingetragen werden.

21. Die Gemeinde kann
Wohnflächen für Klein- und Mittelwohnungen, 
Werkflächen für Industrie und Bergbau, 
Verkehrsflächen,
Erholungsflächen und 
Baumasken

enteignen, aber nur dann, wenn diese Flächen ihrer Be
stimmung zugeführt werden. Sie hat dafür eine Entschä
digung nach dem Zeitwert zu leisten.

22. Die Gemeinde kann bei Festsetzung des Flucht- 
linienplanes Grundstücksgrenzen nach dem Bebauungsplan 
unter Wahrung der Vermögensrechte des Grundstücks
besitzers berichtigen, sie kann Grundstücke oder Grund
stücksteile unter Wahrung der Vermögensrechte der 
Grundstücksbesitzer im Zwange austauschen, wenn dies 
nach dem Bebauungsplan geboten erscheint, und sie kann 
Umlegungen von Grundstücken in kleinerem oder größerem 
Umfang unter Wahrung der Vermögensrechte der Grund
stücksbesitzer aus den gleichen Gründen vornehmen.

23. Die Gemeinde hat das Recht, zu den Kosten der 
Hersteilung von Verkehrsflächen und Erholungsflächen die 
angrenzenden Grundstücksbesitzer heranzuziehen. Der
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A nteil bestim m t sich nach d e m  N utzen , *
S tücksbesitzer v o n  d e r  H erstellung  der V erkeh - 
E rholungsfläche hat. D as N ähere w ird  durch besonder  
O rtssatzung festg ese tz t.

C. A u f s i c h t .
24 Das Aufsichts- und Einspruchsrecht in betreff der 

Gemeindepflichten und Gemeinderechte steht in läuifl- 
gemeinden dem Landrat, in Städten dem Regierungsprasi 
denten, in Berlin dem Oberpräsidenten zu. ^  t .

25 Stellt eine Gemeinde trotz dringendem Bedürfnis 
einen Flächen-. Bebauungs- oder Fluchtlinienplan nicht 
auf, so kann dies der Landrat oder der Regierungspräsi
dent oder der Oberpräsident erzwingen.

26. Erscheint es aus zwingenden Gründen geboten, 
daß ein Flächen-, Bebauungs- oder Fluchtlinienplan m

mehreren zusammenhängenden Gemeinden zu gleicher Zeit 
entstehen muß, so bestimmt dies, wenn nur Gemeinden in 
Frage kommen, der Landrat; wenn eine Stadt beteiligt 
ist, der Regierungspräsident; wenn Berlin beteiligt ist, der 
Oberpräsident.

27. Flächen-, Bebauungs- und Fluchtlinienpläne, Orts
satzungen und Bauordnungen müssen zur Prüfung und 
Begutachtung dem Oberpräsidenten eingereicht werden; 
dieser entscheidet durch einen Ausschuß von berufenen 
hervorragenden Fachleuten aus allen mit der Materie in 
Beziehung stehenden Gebieten endgültig.

28. Über Beschwerden, die sich aus Planregelung und 
Bauregelung, aus Baulasten, Enteignung, Grenzberichti
gung, Zwangstausch, Umlegung und Anliegerbeiträgen 
ergeben, entscheidet der Oberpräsident durch oben
genannten Ausschuß. —

Vermischtes.
Ein Internationaler Wohnungs- und Städtebaukongreß 

in Wien findet vom 14. bis 19. September d. J. statt, ver
bunden mit einer Städtebauausstellung.

Der Internationale Verband für Städtebau, Landes
planung und Gartenstädte, der diesen Kongreß auf Ein
ladung von Wien veranstaltet, hat sich die Aufgabe gestellt, 
die Erfahrungen, die auf diesen Gebieten in den ver
schiedenen Ländern gemacht werden, auszutauschen und zu 
vertiefen. Seit seinem Bestand hat der Verband bereits 
zehn Kongresse abgehalten, von denen insbesondere die 
Tagungen in Gothenburg (1923), Amsterdam (1924) und 
New York (1925) hervorgehoben zu werden verdienen.

Der Kongreß wird sich mit der Erörteung von zwei 
Poblemen befassen, die für die Entwicklung der Städte 
von besonderer Bedeutung sind. Er wird zunächst die 
B o d e n f r a g e  i n  i h r e n  B e z i e h u n g e n  z u m  
S t ä d t e b a u  u n d  z u r  L a n d e s p l a n u n g  erörtern 
und dann die r a t i o n e l l e  V e r t e i l u n g  v o n  E i n 
f a m i l i e n h a u s  u n d  M e h r f a m i l i e n h a u s  be
sprechen. Für das erste Thema werden 13 und für das 
zweite 14 Berichte von bekannten Fachleuten der ver
schiedenen Länder erstattet werden. Diese Berichte werden 
gedruckt und den Kongreßteilnehmern rechtzeitig zu
gesandt. An den Kongreß wird sich eine Besichtigung der 
städtebaulich interessanten Stadt K r e m s  anschließen. 
Eine Studienreise nach München, Augsburg, Nürnberg, 
Rothenburg, Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Frankfurt, 
Köln, Essen und Düsseldorf ist geplant, wodurch den Teil
nehmern an Hand dieser ausgewählten Beispiele Gelegen
heit gegeben werden soll, den deutschen Städtebau des 
Mittelalters, der Barockzeit und vor allem auch der Gegen
wart zu studieren.

Für den Wiener Städtebaukongreß zeigt sich in allen 
Ländern lebhaftes Interesse, und ist mit einer sehr großen 
Beteiligung zu rechnen.

Im Zusammenhang mit dem Kongreß wird auch eine 
Städtebauausstellung veranstaltet werden, die in den 
Räumen des Künstlerhauses untergebracht wird und vom
11. September bis 3. Oktober zugänglich ist. Sie ist als eine 
anschauliche Ergänzung der Kongreßverhandlungen gedacht 
und wird daher in erster Linie solches Material bringen, das 
auf die beiden Kongreßthemen Bezug hat. Es werden 
aber wichtige neuere Schöpfungen des Städtebauers gezeigt 
werden. Sehr gut wird Deutschland vertreten sein. 
Dr. L a n g e n  vom Deutschen Siedlungsarchiv ist mit der 
Sammlung des deutschen Ausstellungsmaterials betraut 
worden. Zur Vorbereitung der schweizerischen Abteilung 
wurde vom schweizerischen Verband zur Förderung des 
gemeinnützigen Wohnungsbaues eine besondere Kommission 
bestellt. In Frankreich hat diese Aufgabe Prof. B r u g g e - 
m a n  von der Association Française pour L’Etude de 
l’Aménagement et de l’Extension des Villes übernommen. 
Aus Holland wird eine Auswahl von städtebaulichen 
Schöpfungen geboten werden. Das belgische Material wird 
vom Sekretär der Internationalen Städtevereinigung in 
Brüssel, Senator V i n k , zusammengestellt wetden. In 
England arbeitet für die Ausstellung der Sekretär des Inter
nationalen Verbandes für Städtebau, Landesplanung und 
Gartenstädte, H. C h a p m a n .  In Rußland interessiert sich 
der Präsident des zentralen Genossenschaftsverbandes, 
W. V. B e 1 o u s o f f , für die Vorbereitung einer russischen 
Abteilung, die zum erstenmal einen Überblick über die 
Tätigkeit des modernen Rußland auf diesem Gebiet geben 
wird. Außerdem ist auch die Beteiliugng von Amerika 
Dänemark, Schweden, Norwegen, Polen, der Tschecho
slowakei, ferner von Italien, Spanien und Palästina in Aus
sieht gestellt. Die Vorbereitung der Ausstellung wurde 
soweit sie das Ausland berührt, dem Geschäftsführer des 
Wiener Kongreßbüros, Reg.-Rat Dr. K a m p f  f m e v e r  
übertragen. J '
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An der Hand von Originalplänen und Darstellungen 
aller Art wird die städtebauliche Entwicklung Wiens seit 
den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart geschildert werden. 
Der Direktor der Städtischen Sammlungen Dr. R e u t h e r, 
Senatsrat Dr. J ä g e r  und Oberstadtbaurat B i 11 n e r sind 
hieran beteiligt. So wird diese Ausstellung nicht allein für 
den Fachmann neues wertvolles Material bringen, sondern 
auch den Laien fesseln und dazu beitragen, das Verständnis 
für die im Verhältnis zu ihrer Bedeutung noch viel zu wenig 
gewürdigten Fragen des Städtebaues in weite Kreise zu 
tragen. —

Literatur.
Der Landstraßen- und Waldwegebau. Ing. J u l i u s

M a r c h e t :  317 S. 4°. Wien 1925, Druck und Verlag von 
Carl Gerold’s Sohn.

Die Schrift ist in 4 Kapitel gegliedert, die „das 
Trassieren u. die Projektverfassung“, „die Bauausführung“, 
„die Baubetriebsführung“ u. „die Wegnetzlegung“ um
fassen. Teil I „die Grundlage der Projektierung von 
Straßen“ behandelt die Bewegungswiderstände, Gefälls-, 
Richtungs- u. Krümmungsverhältnisse, sowie den Last
kraftwagenbetrieb. Die Anwendung der Formeln für die 
Berechnung der Zugleistung auf Steigungen, sowie die Er
mittlung der Krümmungshalbmesser sind durch gute Bei
spiele erläutert. Eingehend dargestellt ist die „Trassierung 
und Projektausarbeitung“, wobei auch die verschiedenen 
geodätischen Aufnahmeverfahren einer kritischen Würdi
gung unterzogen werden. Besonders ausführlich behandelt 
ist Teil II „die Bauausführung“. Der Verfasser schildert 
hier einleitend nicht nur die Arten u. Eigenschaften der 
verschiedensten Böden und Gesteine, sondern auch die Ge
winnungsverfahren derselben, sowie die dabei gebräuch
lichen Werkzeuge und Geräte. Im Hinblick auf den Haupt
zweck der Schrift, in erster Linie als Lehrbuch für Stu
dierende zu dienen, ist diese weitgreifende Behandlung des 
Stoffs berechtigt und erwünscht. In folgendem sind dazu 
die wichtigsten Bauweisen für die Herstellung von Erd- 
und Steindämmen, Böschungen, des Straßenoberbaues, 
Stütz- und Futtermauern, Durchlässe und Brücken in zum 
Teil fast zu kurz gefaßterW eise dargestellt. Letzteres gilt 
insbesondere für Betonbauten, deren W irtschaftlichkeit in 
vielen Fällen, auch bei kleinen Objekten, gegenüber Holz
bauwerken, äußer Zweifel steht. In ebenfalls etwas 
knapper Weise sind die beiden letzten Kapitel über Bau
betriebsführung und Wegnetzlegung behandelt. Eine etwas 
breitere Behandlung wäre hier erwünscht gewesen.

Für eine spätere Neuauflage wären die Ausmerzung 
der vielen, recht wohl entbehrlichen Fremdwörter, ein ver
mehrter Hinweis auf n e u e s t e  Literaturquellen, sowie 
ein Stichwortverzeichnis sehr erwünscht. Der W ert des 
Werkes würde dadurch erhöht werden.

Di© Gesamtanlage und Darstellung der Schrift, deren 
Studium durch zahlreiche gute Abbildungen und der 
Praxis entnommene Zahlenbeispiele erleichtert wird, ist 
im Hinblick auf das Ziel, das sich der Verfasser gesteckt 
hat, als zweckentsprechend zu bezeichnen. Studierenden 
der Forstwissenschaft, des Kulturingenieurwesens, sowie 
den sich mit Wegebau befassenden Tiefbautechnikern 
dürfte das Buch ein inhaltreicher, wertvoller Leitfaden 
sein. Auch dem Praktiker wird die sauber ausgestattete 
■schrift als Nachschlagebuch manchen guten Dienst er- 
weisen können. — Dr.-Ing. u. Dr. rer. pol. Haller.
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